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Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und
Journalisten

Erklärung

Die Journalistinnen und Journalisten lassen sich bei der Beschaffung, der Auswahl,
der Redaktion, der Interpretation und der Kommentierung von Informationen, in
Bezug auf die Quellen, gegenüber den von der Berichterstattung betroffenen
Personen und der Öffentlichkeit vom Prinzip der Fairness leiten. Sie sehen dabei
folgende Pflichten als wesentlich an:

Sie halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht auf die sich daraus für sie1.
ergebenden Folgen und lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die
Wahrheit zu erfahren.
Sie verteidigen die Freiheit der Information, die sich daraus ergebenden2.
Rechte, die Freiheit des Kommentars und der Kritik sowie die Unabhängigkeit
und das Ansehen ihres Berufes.
Sie veröffentlichen nur Informationen, Dokumente, Bilder, und Töne deren3.
Quellen ihnen bekannt sind. Sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von
Informationen und entstellen weder Tatsachen, Dokumente, Bilder und Töne
noch von anderen geäusserte Meinungen. Sie bezeichnen unbestätigte
Meldungen, Bild -und Tonmontagen ausdrücklich als solche.
Sie bedienen sich bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und4.
Dokumenten keiner unlauteren Methoden. Sie bearbeiten nicht oder lassen
nicht Bilder bearbeiten zum Zweck der irreführenden Verfälschung des
Originals. Sie begehen kein Plagiat.
Sie berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt5.
sich ganz oder teilweise als falsch erweist.
Sie wahren das Redaktionsgeheimnis und geben die Quellen vertraulicher6.
Informationen nicht preis.
Sie respektieren die Privatsphäre der einzelnen Personen, sofern das7.
öffentliche Interesse nicht das Gegenteil verlangt. Sie unterlassen anonyme
und sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen.
Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Berichterstattung8.
in Text, Bild und Ton auf diskriminierende Anspielungen, welche die ethnische
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oder nationale Zugehörigkeit, die Religion, das Geschlecht, die sexuelle
Orientierung, Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung zum
Gegenstand haben. Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton
über Kriege, terroristische Akte, Unglücksfälle und Katastrophen liegen dort,
wo das Leid der Betroffenen und die Gefühle ihrer Angehörigen nicht
respektiert werden.
Sie nehmen weder Vorteile noch Versprechungen an, die geeignet sind, ihre9.
berufliche Unabhängigkeit und die Äusserung ihrer persönlichen Meinung
einzuschränken.
Sie vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten10.
jede Form von kommerzieller Werbung und akzeptieren keinerlei Bedingungen
von Seiten der Inserentinnen und Inserenten.
Sie nehmen journalistische Weisungen nur von den hierfür als verantwortlich11.
bezeichneten Mitgliedern ihrer Redaktion entgegen, und akzeptieren sie nur
dann, wenn diese zur Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und
Journalisten nicht im Gegensatz stehen.
Richtlinien zur «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und12.
Journalisten»
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Das Schweizer Transatlantik-Netzwerk

Wie sind Schweizer Medien in transatlantische Netzwerke eingebunden? Welche
Personen, Organisationen und Konferenzen sind von Bedeutung? Diese Infografik
gibt Auskunft (Stand 2016-2019).

Quelle: https://swprs.org/netzwerk-medien-schweiz/
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